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Asylverfahren, Ablehnung und Ausreisepflicht

Wenn Ihr Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
abgelehnt wurde, erhalten Sie hierüber einen schriftlichen Bescheid vom BAMF. In dem 
Bescheid stellt das BAMF auch fest, dass Sie jetzt ausreisepflichtig sind.

Basisinformationen

Wenn das BAMF Ihren Asylantrag abgelehnt hat, stellt das BAMF in dem Bescheid, den 
Sie per Post bekommen, auch fest, dass Sie jetzt ausreisepflichtig sind.

Wenn Sie Fragen oder Einwände gegen die Entscheidung des BAMF haben, müssen Sie 
sich direkt an das BAMF wenden. Die Kontaktdaten hierzu finden sich auf dem Bescheid, 
den Sie vom BAMF bekommen haben, ebenso wie die Rechtsmittelbelehrung, die Ihnen 
erläutert, wie Sie Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen können, wenn Sie mit der 
Entscheidung nicht einverstanden sind (siehe unter "Weitere Informationen").

Über die Entscheidung des BAMF wird auch das Migrationsamt informiert. Wenn Sie kein 
Rechtsmittel eingelegt haben oder das Gericht Ihr Rechtsmittel bestandskräftig abgelehnt 
hat und Sie noch nicht ausgereist sind, muss das Migrationsamt Ihre Ausreisepflicht 
durchsetzen.

Ablauf

Wenn das BAMF Ihren Asylantrag bestandskräftig abgelehnt hat und Sie noch nicht aus 
Deutschland ausgereist sind, erhalten Sie ein Schreiben vom Migrationsamt in dem Ihnen 
nochmals eine Frist zur Ausreise gesetzt wird. Ebenso erhalten Sie die Kontaktdaten zu 
einer Beratungsstelle, die Sie bei Ihrer Ausreise unterstützen kann (siehe unter "Weitere 
Informationen").

Wenn Sie daraufhin nicht selbst aus Deutschland ausreisen, muss das Migrationsamt Ihre 
Ausreisepflicht durch Ihre Abschiebung durchsetzen.
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Der Termin hierzu wird Ihnen nicht angekündigt. Sie werden dann, begleitet durch die 
Polizei, aus Deutschland abgeschoben.

Zuständige Stellen

Migrationsamt

0421 361-88630
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
office@migrationsamt.bremen.de

Aufenthalt

+49 421 361-88630 (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
office@migrationsamt.bremen.de

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

+49 911 9430
Lindenstraße 110, 28755 Bremen
office@migrationsamt.bremen.de

Gebühren / Kosten

Die Rückkehrberatung kann Sie bei der Ausreise aus Deutschland nicht nur beraten, 
sondern auch finanziell unterstützen. Wenn Sie aus Deutschland abgeschoben werden 
müssen, müssen Sie die Kosten der Abschiebung selbst tragen.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Fristen zur Einlegung von Rechtsmitteln gegen die Entscheidung des BAMF sind 
zwingend: d.h. Sie müssen sie einhalten, wenn Sie Einwände gegen die Entscheidung des 
BAMF erheben wollen. 
Wenn Sie sich an die Fristen zur Ausreise nicht halten, wird Ihre Ausreisepflicht mittels 
Abschiebung durchgesetzt.

Rechtsgrundlagen
Asylgesetz (AsylG)
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/migrationsamt-100086
mailto:office@migrationsamt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/migrationsamt/aufenthalt-104492
mailto:office@migrationsamt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/visitenkarte/bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-bamf-122962
mailto:
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
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Weitere Informationen
Unterstützung und Hilfe bei der freiwilligen Rückkehr
BAMF

Aktualisiert am 05.11.2025

https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/AWO%20R%C3%BCckkehrberatung_2016.pdf
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
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